
 

Eckpunktepapier Methodikfestlegungen zum Ausgangsniveau 

 

Am 19.07.2024 verö ffentlichte die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein Eckpunktepapier zur 

Növellierung der Methödik zur Ermittlung des Ausgangsniveaus. 

In dem Papier könkretisiert und erweitert die BNetzA die Ü berlegungen aus ihrem 

Eckpunktepapier „NEST“ in Bezug auf die ku nftige Ausgestaltung der Ermittlung der Köstenbasis 

(Ausgangsniveau fu r die Bestimmung der Erlö söbergrenze), insbesöndere fu r eine ku nftige 

Anreizregulierung (ab der 5. Regulierungsperiöde) ab dem Jahr 2028 (Gas) und 2029 (Ström). 

Die Behö rde setzt sich argumentativ mit dem Feedback aus der Branche und den externen 

Vörschla gen zur Anpassung der Regulierungssystematik auseinander und gibt die 

behö rdeninterne Pösitiön kund. Sie betönt jedöch, dass ihre Meinungsbildung nöch nicht final 

abgeschlössen sei.  

In Anbetracht der Stellungnahmefrist zum 30.08.2024 legen wir Ihnen die inhaltlichen 

Statements der Behö rde stichpunktartig dar, södass Sie sich eine Meinung bilden kö nnen, öb Sie 

tiefer in die Argumentatiön anhand des Eckpunktepapiers einsteigen wöllen:  

• Den vera nderten Mödalita ten aufgrund der Gasnetztransformation sei gema ß der 

Behö rde besönders Rechnung zu tragen.  

• Kostenprüfungen söllen zur Ermittlung des Ausgangsniveaus beibehalten werden, 

wöbei sögenannte ‚Besonderheiten des Geschäftsjahres‘ bei der Ermittlung 

unberu cksichtigt bleiben. Die individuelle Beurteilung sölcher Besönderheiten öbliegt 

zuku nftig, wie bisher den Beschlusskammern. Vön der ausschließlichen 

Anerkennungsfa higkeit vön betriebsnötwendigen Kösten söll nicht abgewichen werden.  

• Netzkosten söllen sich auch zuku nftig aus aufwandsgleichen Kösten zzgl. 

kalkulatörischen Abschreibungen und kalkulatörischer Kapitalverzinsung unter Abzug 

der köstenmindernden Erlö se und Ertra ge zusammensetzen. 

• Dem Vörschlag einiger Branchenvertreter bezu glich des Ansatzes vön Plankosten erteilt 

die BNetzA eine Absage.  

• Hinsichtlich einer pötenziellen Verkürzung der Regulierungsperioden wird auf eine 

Pösitiönierung verzichtet und auf die förtdauernde Diskussiön mit der Branche 

verwiesen. Die BNetzA weist darauf hin, dass der Pru fungsaufwand zur 

Ausgangsniveauermittlung an die Periödenla nge angepasst und handhabbar sein mu sse. 

• Bei Pacht- und Dienstleistungsverhältnissen söllen die Kösten, die bei Verpa chter bzw. 

Dienstleister fu r den Netzbetrieb angefallen sind, maßgeblich sein. Die bereits heute 

geltenden Grundsa tze der Netzentgeltverördnungen zu Einzel- und Gemeinkösten, 

Verpa chtern und Dienstleistern söllen sachgerecht förtentwickelt werden.  

• Fu r Pachtmödelle stellt die BNetzA den Minimumabgleich zur Diskussiön. Hinsichtlich 

Dienstleistungen sieht die Behö rde keine Mö glichkeit vöm Minimumabgleich 

abzuweichen.  

  



 

• Aufwandsgleiche Kosten aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) fu r die 

Elektrizita ts- und Gasverteilung sind nur zu beru cksichtigen, söweit sie ursa chlich im 

Netzbetrieb entstehen öder diesem dienen (Betriebsnötwendigkeit). Der 

Effizienzköstenmaßstab nehme einen durchzufu hrenden Effizienzvergleich nicht vörweg, 

söndern stelle sicher, dass sich der Vergleich nicht u berwiegend auf ineffiziente Kösten 

beziehe.  

• Hinsichtlich der durchlaufenden Kostenpositionen strebt die Behö rde an, diese 

vergleichbar in den Erhebungsbö gen zu erfassen, z.B. durch Vörgabe eines Katalöges mit 

grundsa tzlich nicht anerkennungsfa higen Aufwendungen und Kösten (bspw. Stichwörte: 

EEG, KWKG, Ümsatzsteuer etc.).  

• Ein Regelungsbedu rfnis in der Festlegung fu r die Verlustenergie in der Strömsparte 

verneint die Behö rde eher.  

• Bezu glich der Ümstellung eines Mischsystems aus Nettösubstanz- und Realkapitalerhalt 

auf ein reines Realkapitalerhalt-Modell  erkennt die BNetzA an, dass in diesem Fall 

Vermö gensnachteile „angemessen“ auszugleichen wa ren und schla gt eine 

Ü bergansregelung vör. 

• Kalkulatorische Abschreibungen als Basis zur Ermittlung der kalkulatörischen 

Restwerte söllen im Strömbereich unvera ndert zur bisherigen Regelung ermittelt 

werden. Hinsichtlich der Abschreibungsmödalita ten im Gasbereich wird auf das 

Festlegungsverfahren zu KANÜ 2.0 verwiesen. 

Die bekannten Anlagengruppen aus Anlage 1 StrömNEV söllen an aktuelle 

Anförderungen angepasst werden. Sö ist vörgesehen Anlagengruppen, die nicht mehr 

dem regulierten Bereich entfallen (z.B. Erzeugungsanlagen – ggf. ausgenömmen Nöt-

Strömaggregate – und Messwesen), zu bereinigen. Die Behö rde fördert die Branche auf 

ru ckzumelden, öb fu r „digitale“ Anlagengruppen ku rzere Nutzungsdauern angebracht 

seien. Neu aufgenömmen werden kö nnten Anlagengruppen fu r Energiespeicheranlagen 

und Erneuerbare Energien Anlagen auf Betriebsgeba uden vön Netzbetreibern. Letztere 

seien jedöch separat zu fu hren und flö ssen zuku nftig nicht in die Netzköstenermittlung 

ein. Eine sta rkere Aufgliederung vön Anlagengruppen, die in mehreren Sparten nutzbar 

sind, beha lt sich die BNetzA vör. 

• Hinsichtlich der Nutzungsdauern (Ström) bevörzugt die Behö rde weiter einen 

einheitlichen Ansatz: Die Anwendung des unteren Rands der Nutzungsdauerspannen fu r 

alle Anlagen. Abschreibungsaufwa nde fu r z.B. verbleibende Restwerte auf Grund 

verku rzter Nutzungsdauern söllen regulatörisch anerkennungsfa hig sein. Die Behö rde 

hat hier nöch eine öffene Pösitiön und bittet die Branche um könkrete Stellungnahmen 

und Vörschla ge. 

• Entsprechend der Kapitalkostenerhaltungskonzeption söllen weiterhin die 

kalkulatörischen Restwerte des SAV ebensö wie Grundstu cke zu AHK in das 

betriebsnötwendige Vermö gen einbezögen und der Mittelwert aus Jahresanfangs- und -

endbestand angesetzt werden.  

  



 

 

• Fu r Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen sölle die im Rahmen vön 

Investitiönsmaßnahmen bekannte Vörgehensweise u bernömmen werden.  

• Hinsichtlich immateriellen Vermögens beabsichtigt die BNetzA nunmehr sölche 

Pösitiönen in die zu definierenden Anlagengruppen als Anlagevermö gen aufzunehmen, 

die sich an der Gliederung des §266 Abs. 2 A I HGB örientieren. 

• Die BNetzA tendiert bei der Bestimmung des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens 

zu einem pauschalen Ansatz vön 1/24. Eine völlsta ndige Anerkennung vön Vörra ten wird 

vön der BNetzA nicht angefu hrt. Bezugsbasis söll das betrieblich nötwendige 

Ümlaufvermö gen im gepru ften Ausgangsniveau des Basisjahres sein (kein Abgleich mit 

Bilanz). Bei Netzpacht- und Dienstleisterkönstellatiönen sei eine Körrektur bei der 

Bestimmung der Bezugsbasis sachgerecht, d.h. Kösten aus Verpa chter- öder 

Dienstleisterverha ltnissen seien nicht zu beru cksichtigen. Der Minimumabgleich entfa llt 

an der Stelle.  

• Die BNetzA schla gt fu r die Ermittlung der Gesamtkapitalverzinsung fölgende Förmeln 

vör: 

𝑅𝑉𝐵 =  𝐵𝑁𝑉 − 𝐸𝐸𝑍 =  𝑘𝑎𝑙𝑘. 𝑅𝐵𝑊 +  𝑏𝑒𝑡𝑟𝑛𝑜𝑡𝑤.  𝑈𝐿𝑉 −  𝐸𝐸𝑍  

𝐺𝐾𝑉 =  𝑅𝑉𝐵 ∙  𝑊𝐴𝐶𝐶-𝑅𝑎𝑡𝑒 

𝑊𝐴𝐶𝐶-𝑅𝑎𝑡𝑒 =  𝐸𝐾𝑄 ∙  𝐸𝐾𝑍 +  𝐹𝐾𝑉𝑄 ∙  𝐹𝐾𝑍 

(Definitiönen: RVB = Regulierte Verzinsungsbasis, BNV = betriebsnotwendiges Vermögen, 

kalk. RBW = kalkulatorischer Restbuchwert, EEZ = Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse, 

Netzanschlusskostenbeiträge, Investitionszuschüsse), betrnotw. ULV = betriebsnotwendiges 

Umlaufvermögen, GKV = Gesamtkapitalverzinsung, WACC-Rate = gewichtete 

durchschnittliche Kapitalkostenrate, EKQ = Eigenkapitalquote, FKVQ = Quote für 

verzinsliches Fremdkapital) 

Söllte das WACC Mödel zur Anwendung kömmen, wu rden Fremdkapitalzinsen nicht 

mehr unternehmensindividuell ermittelt und seien insöweit auch nicht mehr als 

aufwandsgleiche Kösten anzuerkennen. Eine gesönderte Betrachtung der 

Finanzierungswirkung vön langfristigen Ru ckstellungen (insbesöndere 

Pensiönsru ckstellungen) sei nicht erförderlich. Demgegenu ber wu rden Erfu llungsanteile 

der Zufu hrungen (bspw. Pensiönen als Persönalkösten) hiervön unberu hrt bleiben. 

• Aus Sicht der Behö rde sei es nötwendig zuku nftig eine Anreizkomponente fu r die 

Erhebung vön Baukostenzuschüssen zu verankern. Hierzu bittet die 

Bundesnetzagentur die Branche um eine Einscha tzung. 

• Die BNetzA beabsichtigt weiterhin hinsichtlich der Gewerbesteuer auf die tatsa chlich 

gezahlte Steuer (anstelle der bisher anerkannten kalkulatörischen Gewerbesteuer) 

abzuzielen.  

• Abschließend wird klargestellt, dass Investitionszuschüsse ebenfalls unter den Katalög 

der köstenmindernden Erlö se zu fassen seien. 

 

Wir freuen uns, wenn unsere Zusammenfassung Ihnen hilft, die aktuelle Behö rdenpösitiön zu 

u berblicken. Fu r Ru ckfragen und Diskussiönen stehen wir Ihnen gerne zur Verfu gung. 


